
4 | Analyse & Meinung care konkret | Ausgabe 41 | 13.10.2023

Eine neue Struktur mit 
einem neuen SGB XIII

Das Institut für Pflege, Altern und Gesundheit (IPAG)  
legte kürzlich einen Entwurf vor, mit dem das aktuelle 

 Gesundheitssystem abgelöst werden soll: Care Share 13. 

M it Einführung 
der Krankenver-
sicherung 1883 
ents tand der 

Bismarcksche Systemtyp, nach 
dem Versicherte gegen Beiträge 
Leistungen erhalten. Da es um 
1900 vor allem darum ging, ärzt-
liche Leistungen durch die sich 
entwickelnde Schulmedizin zu 
bezahlen, entstand das heutige 
Sozialgesetzbuch V (Kranken-
versicherung) vor allem als ein 
arztzentriertes Gesundheits-
recht. In der Konsequenz sind 
sowohl die sogenannten nicht-
ärztlichen Berufe wie vor allem 
die professionelle Pflege als auch 
die Therapeuten nicht systemre-
levant im Gesundheitsrecht ab-
gebildet. So fehlt ihnen bis heute 
eine Selbstverwaltungsstruktur 
(v. a. eine Kammer), politische 
Mitbestimmung im Gemein-
samen Bundesausschuss und in 
weiteren Gremien auf Bundes- 
und Landesebene. Die Folge 
dieser „Nicht-Systemrelevanz“ 
ist das Fehlen eines modernen 
Berufs- und Leistungsrechts. 

Im Care Share 13-Gesund-
heitssystem kann die lang ge-
forderte Interprofessionalität als 
organisatorisches Versorgungs-
leitbild verwirklicht werden. 
Hierbei geht es nicht nur um 
die demografischen Herausfor-
derungen, sondern auch um die 
Teilhabe der Patient:innen am 
medizinischen Fortschritt (v. a. 
Ambulantisierung und Persona-
lisierung). Die Digitalisierung 
bietet erstmals die Möglichkeit, 
ohne räumliche Grenzen be-
handlerübergreifend zu kom-
munizieren und zu planen.

Der „Share“-Gedanke sieht 
eine sozialraumbezogene Ver-
sorgungsplanung vor, denn 
das alleinige Zählen von Arzt-
sitzen und stationären Bet-
ten reicht nicht mehr aus. Das 
IPAG fordert eine neue Steu-
erungsstruktur mit regionalen 
Care Share Verbünden (z.B. auf 
Landkreisebene). Diese setzen 
sich zusammen aus der bisheri-

gen Selbstverwaltung (Kassen, 
Kassenärztliche Vereinigungen, 
Krankenhaus) und neuen Ak-
teur:innen (v. a. aus den Pflege- 
und Therapieberufen, Kommu-
nen). Bürger:innen können sich 
erstmals partizipativ vor Ort ein-
bringen. Die Care Share Ver-
bünde planen, organisieren und 
verantworten die Versorgungs-
organisation. 

Die Professionalisierung der 
Pflege ist ein zentraler Aspekt. 
Care Share 13 sieht ein grund-

sätzlich neues vertragliches Zu-
sammenwirken von Arzt und 
Pflegefachperson vor: Im am-
bulanten Bereich arbeiten Haus-
arzt und Pflegefachpersonen als 
Tandem ohne ärztliche Verord-
nung und ohne Pflegebedürftig-
keitsprüfung zusammen. 

Die aufsuchende Versorgung 
wird vom Tandem nach logisti-
schen Aspekten ressourcenscho-
nend geplant. Im Krankenhaus 
übernehmen Pf legefachper-
sonen als Clinical Leader die 
Versorgungsorganisation. Ein 
zeitgemäßes Berufsrecht legt 
fest, welche Tätigkeiten Pfle-
gefachpersonen unabhängig 
ihres Einsatzortes mit welcher 
Qualifikation eigenständig oh-
ne Arztvorbehalt übernehmen 
können (Skill-Grade und  Scope 
of Practice). 

Ein zeitgemäßes Leistungs-
recht ordnet die Versorgungsab-
läufe und Tätigkeiten der einzel-
nen Berufsgruppen neu. Neben 
der Tandem-Versorgung als Ba-
sisversorgung werden chronisch 

kranke Menschen nach Pati-
entenpfaden bedarfsorientiert 
und evidenzbasiert durch das 
Tandem und weitere Spezia-
listen versorgt. In einem Sin-
gle-Leistungskatalog werden 
berufsgruppenspezifische Leis-
tungen fixiert. 

Für Care Share 13 ist es not-
wendig, das SGB XI – die Pfle-
geversicherung – in ihrer jetzi-
gen Konstruktion abzuschaffen. 
Die Pflegeversicherung führt 
inzwischen zur völlig falschen 
Annahme, dass in ihr vor allem 
berufspflegerische Leistungen 
enthalten und finanziert sind, 
obwohl die Hauptleistung das 
Pflegegeld für Pflegebedürfti-
ge und das Leistungsprofil der 
Berufspflege auf basale Verrich-
tungspflege (u. a. Waschen, An-
kleiden) reduziert ist. Das IPAG 
fordert die Abschaffung des bis-
herigen SGB XI und zwar durch 
Auftrennung in Berufs- und 
Angehörigenpflege. In einem 
Fachpf legeaufbaugesetz wird 
ein modernes fachpflegerisches 
Berufs- und Leistungsrecht ent-
wickelt. In einem SGB XIII 
wird darüber hinaus die inter-
professionelle und integrierte 
Versorgung im Sinne der Care 
Share entwickelt. Die Angehö-
rigenpflege wird in einem neu-
en Sozialgesetz auf Grundlage 
der Vorschläge der bestehenden 
Angehörigeninitiativen eben-
falls neu entwickelt. 

Die neue Organisation der 
Care Share-Versorgung, die 
insbesondere die Selbstver-
waltung und die kommunale 
Welt erstmals strukturiert zu-
einander bringt, erfordert ei-
ne Weiterentwicklung der Fi-
nanzierungssysteme zu neuen 
Mischfinanzierungen aus Steu-
er- und Beitragsmitteln.

Bricht in Hessen die pflegerische Versorgung weg?
bpa Hessen warnt auf einer Fachtagung vor dramatischen Folgen

In Hessen haben bereits hun-
derte Pflegeeinrichtungen ihr 
Angebot reduziert, so der Bun-
desverband privater Anbieter so-
zialer Dienste (bpa) auf seiner 
Fachtagung. bpa-Landesvor-
sitzender Ralf Geisel sagte auf 
dem 9. bpa-Fachkongress Pfle-
ge in Bad Homburg: „Allein in 
unserem Verband gab es in den 
vergangenen zwölf Monaten 
bereits 40 Betriebsaufgaben in 
Hessen.“ Staatssekretärin An-
ne Janz vom Hessischen Sozi-
alministerium verwies in ihrem 

Kongressbeitrag auf die drama-
tischen Folgen für die Pflege-
bedürftigen und die Pflegeland-
schaft. Die Landesregierung sei 
sich der Situation bewusst und 
steuere mit einem Maßnahmen-
paket gegen.

Gerade in der ambulanten 
Pflege drohe mancherorts, die 
Versorgung in der Fläche weg-
zubrechen, so Geisel, der davor 
warnt, Geschäftsaufgaben und 
Neugründungen gegeneinan-
der aufzurechnen. „Wenn ein 
großer, alteingesessener Pfle-

gedienst oder eine Sozialsta-
tion im ländlichen Hessen für 
immer schließt, dann nützt eine 
Neugründung im Rhein-Main-
Gebiet wenig.“ Notwendig sei-
en jetzt massive Investitionen 
in die Ausbildungslandschaft, 
die Gewinnung zusätzlicher 
Lehrkräfte und eine deutliche 
Beschleunigung der auslän-
derrechtlichen Verfahren, um 
ausländische Pflegekräfte noch 
schneller in den Pflegealltag zu 
bringen, so der bpa-Landesvor-
sitzende. (ck)
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Von wegen Gemeinwohl
„Wir wollen im Dialog mit allen sozial-innovativen Akteuren in Wissenschaft, Wirt-
schaft, Freier Wohlfahrtspflege und Zivilgesellschaft geeignete Rahmenbedingungen 
setzen und Anreizsysteme schaffen, um Soziale Innovationen und Gemeinwohlorien-
tiertes Wirtschaften zu ermöglichen, zu beschleunigen und zu verbreiten.“ Mit diesen 
Worten umschreibt die Bundesregierung ihre Nationale Strategie für soziale Innovati-
onen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Wie vertragen sich diese Aussagen mit 
immer mehr insolventen Sozialstationen im ganzen Land, mit drastischen Einsparun-
gen im Bundesfreiwilligendienst, mit immer mehr sinnloser Bürokratie und mit Anreiz-
systemen, die renditegetriebenen Investoren Tür und Tor öffnen? Was es jetzt braucht, 
ist eine zielgerichtete Aufmerksamkeit auf die dringenden Probleme der Freien Wohl-
fahrtspflege. Das wäre mal eine Strategie.

 Siehe auch Beitrag „Unumgängliche Schritte“ auf Seite 10.
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